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suchen koénnen, eigene Berichterstattungen vor-
nehmen und die wirtschaftliche Tragkraft des
Unternehmens beurteilen konnen. Dieser Vor-
schlag hat dazu gefiihrt, dass «schwere» Arbeit-
geberdelegationen den Industrieminister besucht
haben, um eventuell verhindern zu kénnen, dass
dieser Vorschlag durchgefiihrt wird. Dies muss
bedeuten, dass es sich dabei um einen guten
Vorschlag handelt.

Die Maglichkeit, unsere Arbeitsplatze in demo-
kratischer Richtung zu &ndern, ist von der tech-
nischen Entwicklung abhéngig, der wir uns nach-
traglich anpassen missen. Die Arbeiter mussen
u. a. kontrollieren, was fiir Bewertungen hinter
der technischen Erneuerung stehen. Die For-
schung und die technische Entwicklung im Wirt-
schaftsleben mussen nach den Bedingungen des
Arbeiters entwickelt werden; die Forderungen
nach Mitbestimmung sind vom gewerkschaft-
lichen und politischen Bewusstsein abhiangig.

Jan Hodann

Mitbestimmung
in Osterreich

Die Mitbestimmung in Osterreich zerfillt in zwei
hauptsachliche Bereiche: in die Wirtschaftspolitik
und in die Arbeitsstatten.

Mitbestimmung in der Wirtschaftspolitik

Dieses auch als «iiberbetriebliche Mitbestim-
mung» <u bezeichnende Hauptgebiet basiert zum
Teil auf gesetzlichen Grundlagen und zum Teil auf
einer freiwilligen Vereinbarung. Die im Lohnver-
héltnis arbeitenden Menschen haben in Oster-
reich neben den auch in anderen Landern be-
stehenden Gewerkschaften in den «kKammern fir
Arbeiter und Angestellte» eine zweite, sehr wirk-
same Interessenvertretung. Sie wurde 1920 durch
Gesetz errichtet und beruht auf den Grundsétzen
der Zwangsmitgliedschaft und der Selbstverwal-
tung des eigenen Wirkungsbereiches. Solche In-
teressenvertretungen gibt es auch fir die Unter-
nehmer und fiir die selbstindigen Landwirte
(auch die Landarbeiter erhielten eine solche Kam-
mer). Die Kammern der Unternehmer, der selb-
standigen Landwirte sowie der Arbeiter und An-

204

gestellten sind in einer Reihe bedeutender wirt-
schaftspolitischer Regelungseinrichtungen
(Fonds, Beirdte, Kommissionen und Ausschusse
usw.) paritatisch vertreten. Diese Tatigkeit wurde
ihnen durch die Gesetze zugewiesen. Hauptauf-
gabe der diversen Fonds ist es, moglichst einheit-
liche Preise fur Verbraucher und Erzeuger zu
sichern, fur eine Gleichmassigkeit des Angebotes
auf allen Markten zu sorgen und die Qualitat der
zum Verkauf angebotenen Produkte zu gewaéhr-
leisten. Innerhalb des eng umrissenen Aufgaben-
gebietes kommt den Fonds und ihren Organen
zum Teil ein sehr konkretes Weisungsrecht zu
(Kontingentierung, Erzeugungsrichtlinien, Quali-
tatsnormen usw.).

In der freiwillig vereinbarten (berbetrieblichen
Mitbestimmung ist neben den drei vorhin er-
wahnten Kammern (in ihrer bundeseinheitlichen
Zusammenfassung) auch der Osterreichische Ge-
werkschaftsbund vertreten. Die beiden Dach-
organisationen der im Lohnverhaltnis arbeitenden
Menschen reprasentieren ca. 2,5 Millionen Men-
schen, die beiden anderen nur ca. 740 000. Trotz
dieser auffallend unterschiedlichen Gewichtung
sind «Unselbstandige» und «Selbstandige» in der
«Paritatischen Kommission fiir Preis- und Lohn-
fragen» zu jeweils flinfzig Prozent vertreten, das
Unternehmertum ist also gegeniiber der Arbeiter-
schaft deutlich Uberreprasentiert. Die «kKommis-
sion» hat seit ihrer Griindung 1957 einen «Preis-
unterausschuss», spater kamen dann ein «Unter-
ausschuss fir Lohnfragen» und der «Beirat fur
Wirtschafts- -und Sozialfragen» dazu, die nach
dem Muster der Ubergeordneten «Paritdtischen»
zusammengesetzt sind. Etwas spater kamen Aus-
sprachen mit der gesamten Bundesregierung und
Erorterungen der Verbdnde mit dem Bundesmini-
sterium flur Finanzen hinzu. Keine wirtschafts-
politische Massnahme der Bundesregierung wird
vorher nicht im Rahmen der «Paritatischen» be-
handelt, die also eine deutliche wirtschaftspoli-
tische Wirkung zeitigt. Der Kampf um die Auf-
teilung des Volkseinkommens wurde institutiona-
lisiert, die Probleme blieben.

Mitbestimmung in den Arbeitsstatten

Hauptgrundlage ist das 1919 beschlossene, 1947
wiederverlautbarte und noch bis 30. Juni 1974 in
Geltung stehende «Betriebsrategesetz». Es kennt
zwei Organe der betrieblichen Interessenvertre-
tung: die Betriebsversammlung (als Organisa-
tionsform der Basis) und den Betriebsrat (als
direkt gewahltes Kollegialorgan). Bedeutung
kommt fast ausschliesslich dem Betriebsrat zu. Es
gibt Beriihrungspunkte mit der ausserbetrieb-
lichen Mitbestimmung:



@ die Mitwirkung von Funktionédren ausserbe-
trieblicher Interessenvertretungen bei betrieb-
lichen Verhandlungen,

@ das passive Wahlrecht fiir Gewerkschaftsfunk-
tiondre bei Betriebsratswahlen (unter gewis-
sen Voraussetzungen) und

@ die Mdoglichkeit der Anrufung einer ausserbe-
trieblichen Schiedskommission bei wirtschaft-
lichen Angelegenheiten lber die zustandige
Gewerkschaftsstelle durch den Betriebsrat.

Die nach dem Gesetz dem Betriebsrat zukommen-
den Mitbestimmungsrechte gliedern sich in einen
personal- und sozialpolitischen und in einen wirt-
schaftlichen Bereich. Der personal- und sozial-
politische Bereich ist sehr stark entwickelt und
ist eine schriftliche Anerkennung jener Rechte,
die sich die gewerkschaftlichen Vertrauensman-
ner noch ohne gesetzliche Grundlage in den Be-
trieben der oOsterreichisch-ungarischen Monar-
chie erkdmpft hatten. Es gibt relativ wirksame
Einspruchsrechte bei Kiindigungen und Entlas-
sungen, auch einige Zustimmungs- und sogar
Selbstverwaitungsrechte (Betriebsratsumlage
und Fondsverwaltung aus diesen Mitteln z. B.).

Der wirtschaftliche Bereich hingegen ist nicht nur
dusserst schwach besetzt, die dortigen Rechte
bewegen sich hauptsachlich auf den unverbind-
lichen Ebenen der Information bis zur Beratung
und werden nur durch je ein Recht auf der Ebene
der Kontrolle (Aufsichtsratsbeteiligung) und Ein-
spruch (Anrufung der Schiedskommission) tber-
ragt. Diese schwachen Ansitze sollten nach dem
Willen des damaligen Gesetzgebers den Be-
triebsraten jene Informationen verschaffen, auf

deren Grundlage sie nicht nur die Mitbestim-
mung ausliben, sondern eines Tages auch die
Leitung und Organisierung der Produktion voll-
ziehen sollten. Restaurative Entwicklungen bis
1945 und eine konservative Parlamentsmehrheit
bis 1970 sorgten fiir einen Stillstand in der ge-
winschten Entwicklung.

Die seit 1970 amtierenden SPO-Regierungen
sorgten durch eine Novelle zum Betriebsrate-
gesetz (BRG) fir eine wirksame Bildungsfrei-
stellung und schufen unter der Agide des Sozial-
ministers Rudolf Hauser (Vizeprasident des OGB
und Vorsitzender der Gewerkschaft der Privat-
angestellten) das ab 1. Juli 1974 in Kraft befind-
liche Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG). Es ver-
einigtin sich neben dem BRG eine Reihe weiterer
Gesetze aus dem kollektiven Arbeitsrecht, stellt
also eine umfangreiche Teilkodifikation dar. Da-
mit wurde eine jahrzehntealte Forderung der Ge-
werkschaften zu einem guten Teil erfiillt.

Was die betriebliche Mitbestimmung betrifft, so
wird durch dieses Gesetz der personal- und
sozialpolitische Bereich stark erweitert. Kindi-
gungs- und Entlassungsschutz wurden wirk-
samer gestaltet, verstarkte Mitbestimmungsmog-
lichkeiten bei der menschengerechten Gestaltung
des Arbeitsplatzes installiert und insbesondere
das Instrument der Betriebsvereinbarung fest ver-
ankert. Dadurch erhalten initiative Betriebsrate
die Mdglichkeit, Gber die geltenden Kollektivver-
trage hinausreichende Regelungen durchzuset-
zen. Weiter wurden die Zusammenarbeitsmog-
lichkeiten mit den ausserbetrieblichen Interessen-
vertretungen verbessert, woran sich die Polemik
der Unternehmer («Gewerkschaften regieren von
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aussen in die Betriebe») besonders erhitzte, ob-
wohl auch ihren Verbanden dieselben Rechte ein-
gerdaumt wurden. Auch die betrieblichen Inter-
essenvertretungsorgane wurden besser gestaltet,
woraus sich Chancen ihrer Funktionsverbesse-
rung ergeben.

Auch das Einspruchsrecht in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten wurde etwas ausgestaltet, wobei
die Schiedskommission lediglich Gutachten ab-
geben, aber keinerlei Weisungen erteilen darf. Die
auf den wirtschaftlichen Bereich entfallenden
Rechte wurden allerdings nicht wesentlich er-
weitert. Nach dem BRG umfassten sie ca. ein
Viertel aller Rechte, nach dem ArbVG nur mehr ca.
ein Sechstel. Nach dem BRG waren in die Auf-
sichtsrate bestimmter Formen der Kapitalgesell-
schaften zwei Betriebsrate zu entsenden, die die-
selben Rechte hatten, wie die Kapitalvertreter.
Nach dem ArbVG wurde die Quote der Arbeits-
seite auf ein Drittel ausgedehnt, doch besitzt es
bei der Bestellung des Vorstandes und des Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates und seines ersten
Stellvertreters de facto kein Stimmrecht. Es ist
fraglich, worin hier die Verbesserung gegentiber
dem BRG besteht.

Die Gewerkschaften, deren grundlegende Be-
schliisse des 7. Bundeskongresses des OGB 1971
wesentlich weiterreichend sind, und die SPO-
Parlamentsmehrheit haben jedoch mit aller Deut-
lichkeit festgestellt, dass das ArbVG nur ein Meil-
lenstein in der Entwicklung (nach einem mehr als
50jahrigen Stillstand), nicht aber deren Schluss-
punkt sein kann. Innerhalb der verstaatlichten In-
dustrie gilt zwar auch nur die Drittelbeteiligung
im Aufsichtsrat, doch ist dort die Arbeitsseite er-
freulicherweise nicht minderberechtigt worden.
So bleibt zu hoffen, dass wir in Osterreich weitere
Meilensteine bald erreichen werden. Kraftig und
stark genug waren wir hiefir.

Peter Ulrich Lehner

Der DGB zur
aktuellen Mitbestim-
mungsdiskussion

Die Mitbestimmung ist in den Mittelpunkt der
politischen Auseinandersetzungen in der Bundes-
republik Deutschland geriickt. Seit mehr als 25
Jahren fordern die deutschen Gewerkschaften die
paritdatische Mitbestimmung in allen Grossunter-
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nehmen und -konzernen. In einem Teilbereich
wurde diese Forderung unmittelbar nach Kriegs-
ende verwirklicht: in den Unternehmen der Eisen-
und Stahlindustrie sowie des Bergbaus. Zum Teil
wurde sie damals bereits auf freiwilliger Grund-
lage eingefiihrt; es folgte dann im Jahre 1951
eine gesetzliche Regelung, das sogenannte Mon-
tan- Mitbestimmungsgesetz. Die Forderung nach
einer gesetzlichen Ausweitung dieser Mitbestim-
mung auch auf andere Wirtschaftszweige konnte
bis heute nicht durchgesetzt werden. Lediglich in
einzelnen Bereichen gelang es, die qualifizierte
Mitbestimmung durch privatrechtliche Verein-
barungen einzufiihren; dies gilt namentlich fiir die
gewerkschaftseigenen und den Gewerkschaften
nahestehenden Unternehmen sowie flr einzelne
Unternehmen im Gemeindebesitz.

Die politische Diskussion um die Mitbestimmung
ist in ein aktuelles Stadium getreten, als Bundes-
kanzler Brandt in seiner Regierungserklarung vom
Januar 1973 angekiindigt hat, noch in dieser Ge-
setzgebungsperiode die Mitbestimmung auf der
Grundlage der Gleichberechtigung und Gleich-
gewichtigkeit von Arbeit und Kapital zu verwirk-
lichen. Daraufhin kam es zwischen den Koali-
tionspartnern — der SPD und FDP — im vergan-
genen Jahr zu ausfihrlichen Verhandlungen,
deren Ergebnis nunmehr, seit Februar dieses Jah-
res in Gestalt eines Regierungsentwurfs vorliegt.
Der Entwurf unternimmt es, die Mitbestimmung
in den Aufsichtsraten aller Grossunternehmen, die
mehr als 2000 Arbeitnehmer beschaftigen, ein-
zufuhren; das Gesetz wird im wesentlichen auf
Kapitalgesellschaften und verwandte Unter-
nehmensformen Anwendung finden; Personen-
handelsgesellschaften sind ausgeklammert. Unter
den Geltungsbereich des Gesetzes werden an-
nahernd 650 Unternehmen fallen.

Der Regierungsentwurf ist auf massive Kritik der
deutschen Gewerkschaften gestossen. Der DGB-
Bundesausschuss, das hochste Organ zwischen
den Kongressen, hat festgestellt, dass der Ent-
wurf fir die Gewerkschaften nicht annehmbar ist.
Dies soll im folgenden begriindet werden.

1. Paritat

Kernpunkt der gewerkschaftlichen Mitbestim-
mungsforderung ist die paritatische Besetzung
der Aufsichtsrate. Im Aufsichtsrat fallen die we-
sentlichen Entscheidungen der Unternehmens-
politik: die Bestellung der Vorstandsmitglieder,
die Feststellung des Jahresabschlusses und vor
allen Dingen die Zustimmung zu wichtigen Ge-
schaften. Ziel der Unternehmensmitbestimmung
ist es, bereits bei diesen unternehmenspolitischen
Entscheidungen die Interessen der Arbeitnehmer



	Mitbestimmung in Österreich

